
Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Gemeinde Stegaurach 
 
für den Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Nahversorgung II“ 
 
Der Gemeinderat Stegaurach hat in der Sitzung vom 09.01.2024 den Entwurf des Bebauungsplans 
„Sondergebiet Nahversorgung II“ gebilligt. 
 
Der Entwurf des o.g. Bebauungsplans und die Begründung sowie der dazugehörige Vorhaben-, und 
Erschließungsplan und der Umweltbericht liegen im Rathaus der Gemeinde Stegaurach, Zimmer EG 
2, Anschrift: Schloßplatz 1, 96135 Stegaurach, vom 15.02.2024 bis einschließlich 15.03.2024, wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 – 12:00 Uhr, Donnerstag zusätzlich von 14:00 – 
18:00 Uhr) öffentlich aus. Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, eine Planeinsicht auch außerhalb 
der zuvor genannten Geschäftszeiten zu nehmen. Hierfür möchten wir Sie jedoch bitten, im Vorfeld 
einen Termin für die Einsichtnahme zu vereinbaren. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Planungs-
unterlagen digital unter https://www.stegaurach.de/buergerservice/rathaus/bekanntmachungen einzu-
sehen. 
 
Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift abgegeben werden. 
 
Geltungsbereich (Lageplan) 
Der Geltungsbereich umfasst die Fl.Nrn. 608, 593/2, 610/3 und 856 je der Gemarkung Stegaurach 
und kann dem nachfolgenden Lageplan entnommen werden, welcher Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist. 

 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel und Zweck der Planung ist es, die baurechtliche bzw. städtebauliche Grundlage zu schaffen, da-
mit auf den betroffenen Flächen ein neues Einzelhandelsgebäude entstehen kann, wodurch die Nah-
versorgung in Stegaurach allgemein verbessert werden soll. 
 
 
Gemeinde Stegaurach, den 10.01.2024 

gez. 
WAGNER, 1. Bürgermeister 
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